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1. Satzung zur Änderung der 

Straßenreinigungsgebührensatzung 

der Stadt Cottbus/Chóśebuz  

für das Jahr 2019  



Straßenreingungsgebührensatzung 

 

 

Die 1. Satzung zur Änderung der 

Straßenreinigungsgebührensatzung soll in der 

Stadtverordnetenversammlung Cottbus/Chóśebuz im 

Oktober 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 

Die ab dem 01.01.2019 gültige Satzung enthält die 

Gebührensätze für das Jahr 2019. 
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Ausgleich des Betriebsergebnisses  

 

Der § 6 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz Land  Brandenburg (KAG) 

bestimmt:  

Kostenunterdeckungen können spätestens im übernächsten 

Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden. 

 

Unterdeckung aus 2017 

+ in Höhe von 86.590,64 € ist auszugleichen,  

+ ist Bestandteil der ermittelten Gebührensätze für 2019,  

+ ist damit Gegenstand der Beschlussfassung durch die 

   Stadtverordnetenversammlung 
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Kalkulation der Gebührensätze 

 

1. Im Vergleich der Kalkulation 2019 zu 2018 ist festzustellen, dass der  

       Aufwand für Straßenreinigung/ Winterdienst um 21,1 T€ gestiegen ist.  

- Zur Berechnung der Winterdienstleistungen wird der Durchschnitt der 

letzten 5 Jahre herangezogen. Die Leistungen des Jahres 2012, die 

bei der Berechnung des Durchschnitts wegfallen, waren niedriger als 

die des Jahres 2017, welche nun bei der Durchschnittsberechnung 

hinzugezogen werden.  

- Erhöhend wirkt sich die Preisanpassung 2019 der ALBA Cottbus 

GmbH im Vergleich zu den Preisen 2018 von + 1,43% aus. 

- Erhöhend auf den Gesamtaufwand wirkt sich die Steigerung des 

Entsorgungspreises für Streu- und Kehrgut aus, der sich von 

112,94 €/t im Jahr 2018 auf 114,24 €/t für 2019 entwickelt. 

 

 



Kalkulation der Gebührensätze 

2. Die Kalkulation der Gebührensätze 2019 erfolgt unter Berücksichtigung  

    des Betriebsergebnisses des Jahres 2017. Dieses wirkt sich erhöhend  

    auf den Gesamtaufwand aus.  

3. Das Niveau von 2018 kann nicht gehalten werden.  

    Wurde in der Kalkulation für 2018 noch eine Überdeckung aus dem Jahr  

    2016 i. H. v. 307,5 T€ abgesetzt, so ist es für 2019 eine 

    Unterdeckung aus dem Jahr 2017 i. H. v. 86,6 T€ einzurechnen. 

4. Gebührenmaßstab: Quadratwurzel aus der Fläche der Grundstücke, die 

    durch  die zu reinigende Straße erschlossen sind – Änderungen 

    durch Neuvermessungen, Grundstücksteilungen bzw. 

    Grundstückszusammenlegungen. 
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Vorgabe des Straßengesetzes  

 

Das Brandenburgische Straßengesetz gibt mit dem § 49a, Absatz 7 vor: 

  

Die Heranziehung zu den Kosten erfolgt nach den für Benutzungsgebühren 

geltenden Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Brandenburg. 

Das Gesamtgebührenaufkommen darf 75 vom Hundert der Gesamtkosten 

der Straßenreinigung im Gemeindegebiet nicht übersteigen.  

Diese Vorgabe wurde in der Kalkulation umgesetzt. 
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Gebührenvergleich 

Die Stadt Cottbus/Chóśebuz  betreibt 
  

- die Reinigung der Fahrbahn 1x wöchentlich sowie den Winterdienst der Fahrbahn =Rk 12 

 

 

 

 

- die Reinigung der Fußgängerzone 2 x wöchentlich sowie den Winterdienst der Geh- und 

Radwege =Rk 50 

  

   57,47 €          50,20 €          34,78 €           45,25 €              54,01 €                        

 

- den Winterdienst der Fahrbahn =Rk 60 

 

     1,84 €            1,03 €             0,54 €             0,93 €               1,15 €                    

 

 

 

 

  Gebühr          Gebühr          Gebühr          Gebühr            Gebühr  

    2015              2016              2017              2018                 2019 

  

    4,10 €            2,57 €            1,74 €            2,57 €                3,32 €                            


